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. yt":'" J.,'!lf . der Beilagen zu denStenographischen Protokollen des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER FüR FINANZENXIV. GesetZgebti~gSpeii"'\iien, 1976 02 03 

Z1 • . 7078,....Pr.2/1975 

. An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
'w i e n 1. 

, ''r/A8 

1976 ~- 09 
. 2U 43 . IJ 

Auf' die Anfrage der AbgeorcL71eten Dipl.Ing~ Hanreich und Gen. 

vom 12.12.1975, Ur. 43/J,betr. Auflösung eines seit 28 Jahren 

in Linz unter Zollverschluß stehenden Spirituosenlagers, be­

ehre 'ich mich mitzuteilen': 

Zu Punkt 1: 

In den Räumen der Zentralkellerei Linz in Linz, Kapuzinerstraße 

84c, lagern unter zollamtlichem Raumverschluß ungefähr 300.000 

Flaschen Spirituosen, und ZT,1a:r Gin, Weinbrand, \fuisky und Rum., 

mit je 0,9 Liter Inhalt, ausländischen Ursprungs. Nach den 

. auf den Flaschen' angebrachten Etiketten bZ\'le nach den amtlichen 

Unterlagen stammt die Ware aus Italien. 

Die Spirituosen 'Ir.faren 1946 oder 1947 zum Verkauf an die am.eri-· 

kanische13esatzungsmacht in Österreich importiert und im Jahr 

1947 unter Zollaufsicht genommen vwrden. Dem Vernehmen nach 

sollen sie von der Besatzungsmacht aber nicht. übernommen vJOrden 

sein, weil die Qualität nicht den Anforderungen entsprochen hat. 

Im Laufe der Zeit ist 'esbereitsmehrmals zu einem Eigentums­

'TtJechs el gekomme::1. 

Die Lagerung der \-lare inden Stollen derZentralkellerei Li:::z 

ist als unz1;;eckmäßig .und für die Spiri tuo$en nachteilig zu be­

zeichnen. Durch die lange Lagerdauer und die Feuchtigkeit c.er 

Kellerräume ist das Verpackungsmaterial (Kisten, Stroh) verno­

dert bzw. verfault. Dies hatte zur Folge, daß eine Zahl von 

Flaschen zerbrochen ist. Auch die Qualität der \/are hat sich .... 

sO\'lei t beka.:.'"lht - im Laufe der Zeit verschlechtert. Die in der 

Anfrage er\"1äimten Sicherungsmaßnabmen, die Ende des Jahres 1974 

. durch einen :KaufinteressenteD: vorgenommeui·rurden,bestanden 

lediglich darin, daß die durch schlechte Verschlüsse leer 
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ge:VJ'OrdenenFlascb.en ausgeschieden und die vollen in Reihen 

gestapelt vmrden. Eine Sicherung der Stapel vor einem .et,'migell 

künftigen AuseiDa.!2.derfallenkonnte durch das Zollamt Linz 

vom Eigentümer bisher nicht erreicht werden .. 

Zu den dargelegten Umständen ist festzuhalten, daß es Sache 

des Eigentümers der Lager"vJaren '\'Järe, für eine den Erforde:t'­

nissen entsprechende Lagerung zu sorgen und das Lager in Ord­

nung zu halten.. Es ist itleder die Aufgabe r:och das Recht der 

Zollbehörde, diesbezügliche He.ßnal-m;.en zu treffen~ Die Zollbe­

hörde hat lediglich im Rar.!lIlen der Zollaufsicb,t jene Sicherungs­

maßnap..men zu ergreifen, die es unmöglich nachen, daß eine Ver­

änderung am Bestand der LagervJaren unentdeckt bleibt .. 

Zu Punkt 2: 
Die Zoll verNal tung hat keine Höglicr.Jcei t, die Auflösung des 

Spiri tuosenlagers zu veranlassen. Der Eigentümer der vlare hat 

nämlich volle Dispositionsfreiheit in bezug auf den Bestand 

dieses Lagers. 

Dem Vernehmen nach ist es bisher deshalb noch Licht zur Rä.umung 

des Lagers gekommen, vJeil ein Absatz der vlare in. Inland im Hin­

blick auf die Höhe der Eingangsabgabenbelastungbisher nicht 

möglich vlar. 

Eine Eingangsabgabel.1befreiung bz\"1. -ermäßigtmgfür die vlare· 

kann mangels einer hiefür bestehenden Rechtsgrundlage nicht 

ge"'lär,rt vJerden •. Außer der Ausfuhr der Spiri to.1osen in das AÜs­

land - allenfalls um sie dort bis zu einerVeräußerung besser zu 

lagerrl - könntG das Lager ohne Entstehung der Verpfli.chtung zur 

Entrichtung der Eingangsabgaben nur noch dadurch zur Auflösung 

gebracht 't-Jerden, d.aßdie Waren über Antrag une e.uf Kosten des 

'Eigentümers'unter zollamtlicher Aufsicht vernichtet werden .. 
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